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Absıcht glänzend verwirklicht. Eine quellenmäßig gestüutzte Darbietung ist hier VeLr-

bunden mıt angenehmer Dıktion un! Übersichtlichkeit (diese wird noch durch die
Beigabe der Zeittafel erhöht). Als Desiderat bleibt vıelleicht noch che Bitte 11L H;  1NZU-
fügung eines Stadtplanes VO.  S Trıent offen, auf dem der durch diıe fesselnde Lektüre
ınteressierte Leser auch die einzelnen Stätten eingetragen findet, denen S1C. ın dieser
uch jetzt noch (} anzıechenden Stadt diıe Beratungen un! Dekret-Verkündigungen
vollzogen haben, der Standort des heute nıcht mehr erhaltenen Palazzo Giroldı;
natürlich uch Marıa Maggiore und der herrhche Dom. Wır haben hler eın Werk ın
Händen, das dem Theologen un dem Historiker, dem Mann der Praxıs un! der Wissen-
schaft wertvolle Aufschlüsse Zu vermitteln ErMAaS,.

L  1NZ a, DDr. Josef Lenzenweger
tinus und Bilddokumenten. Dargestellt VOo Henr1i

Marrou. (Rowohlts Monographien. Herausgegeben VO:!  [ Kurt Kusenberg.)
Hamburg 19538, Verlag Rowohlt.

ast möchte bedauern, daß der Verlag neben cdieser vortre?lichen billıgen
Ausgabe nicht uch ıne mıt farbiger Wiedergabe der reichlichen, gut ausgewählten
Bilder herausgebracht at. Marrou schreibt schwungvoll, aber nıcht „rosa ın hellblau“®
(57), übersieht N1ıC.  ht die Bildungslücken und Charakterfehler Augustins und läßt den
ungeheueren KEinfi: dieses Kirchenlehrers auf dıe Um- und Nachwglt noch leuchten-
der hervortreten.

Manchmal wird anderer Meinung se1n dürfen als Marrou. Die weı „Jungen
Soldaten“, die 81C. Mönchen bekehrten, Wären „agentes In rebus“, Staatspolizisten,
welche der milıtia saecularıs entsagten (27) Im Jahre 418 kann Augustinus nıcht als
70 jährıger eıne große Reise angetretien haben; uch beweıst sıch das ohe Alter,
das Augustinus erreicht hat, noch keine gyuLe körperliche Konstitutıion, INa  - hört von

chronischem Bronchijalkatarrh un!: Asthma. Daß Gottschalk ın späteren Jahren
Mönch aus frommem Herzen geworden se1l dürfte auf Widerspruch stoßen. Statt
Rufius soll Rufinus heißen. Die Darstellungen 76, Ots 125 gehören ıld
des Zyklus VO.  - eNO0ZZO. Neben der bekannten S7ene mıt dem Knaben Meeres-
strande sieht INnan Augustinus die Eremiten auf Monte Pısano besuchen un iıhnen
seıne Regel erklären. Unter den Zeugnıssen steht erster stelle Luther, der Augu-
stinus schätzt, weil seiıne Schrıften der Hl Schrift weder vorgezuosenh noch gleich
gestellt wıssen wiıll Augustinus ist  a jedoch kein Verfechter der Scriptura sola. Wenn

uch das bekannte Wort „Roma locuta 1n dieser Form nıcht gesagt hat, hat
doch das römische oberste Lehramt dadurch anerkannt, die Beschlüsse der

welı afrıkanıschen Synoden ın der pelagianischen Sache nach KRom sandte, w as Marrou
wenig betont. Pascal zıt]leren überflüssıg, da Augustinus 1Ur VO. Hören-
agecnh !5ennt. Im großen anzech.: 1ne wertvolle Bereicherung der Augustinusliteratur.

1C.  - Dr. Adol{f Kreuz

Fast and abstinence ın the First Order of St. Francıs. historical Synopsis and
CommentarYy. Dissertation Dy Jordan Josep ullıyan Cap. (The Catholie

University of America, Canon Law Studies No 374.) (XVI 136.) Washington,
Ca 1957, The Catholic University of merica Press.

Diese ın englischer Sprache vorliegende T Dissertatio2.—  delt vom Fasten un: der
Abstinenz 1mMm ersten Orden des Franziskus. In dreı Kapiteln behandelt der Autor
das IThema Das erste Kapitel, ın zehn Artikel untergeteilt, referiert hauptsächlich
über die Fasten- und Abstinenzvorschriften, w1e 316 in der Regel des Ordens meder-
gelegt S1ınNd. Zum besseren Verständniıs ist diese Artukelreihe mıt einer kurzen Studie
über das Leben des Heiligen eingeleitet, dessen „Geist ist, der dem uchstaben
der franziskaniıschen Fasten- un bstinenzvorschrift Innn un! Wirkung verleiht und
zZu einem dauernden Akt der Gottesliebe formt“ (S 1). Dann folgen geschichtlıche
Erwägungen über die einschlägigen Vorschriften Vor der Approbatıon der Jetzıgen
Regel Tst 1m drıtten Artikel beginnen die Krörterungen über die Regelvorschriften,
wobeıl auf die verschiedenen Probleme un! Schwierigkeiten, cdie sıch her bieten, näher
eingegangen wird. Im zweıten Kapitel befaßt S1C. der Autor mıt den Ko t1 tutı 1E IL

ıerwırd zunächst auf den wesentlichen eıl der Konstitutionen hingewlesen, sodann uf
die Fasten- un! Abstinenztage, un schließlich werden die Elemente jener Gesetzgebung


